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§ 132 WStV § 132
 WStV - Wiener Stadtverfassung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.12.2022

(1) Die nach den Zuständigkeitsbestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes sich ergebende Vollziehung des

Landes (selbständiger Wirkungsbereich des Landes) übt in Wien der Stadtsenat als Landesregierung aus. Er kann in

seiner Geschäftsordnung bestimmen, welche Geschäfte einzelnen seiner Mitglieder oder dem Magistrat als Amt der

Landesregierung zur Erledigung überlassen werden. Hiefür kommen gleichartige, häu g vorkommende

Angelegenheiten und Gegenstände von geringerer Bedeutung in Betracht.

(2) Die Sitzungen des Stadtsenates als Landesregierung sind vertraulich. Die Vertraulichkeit kann für bestimmte

Angelegenheiten durch Beschluß aufgehoben werden. Der Landeshauptmann kann den Sitzungen der

Landesregierung Landtagsabgeordnete mit beratender Stimme, insbesondere auch zur Berichterstattung über

einzelne Angelegenheiten beiziehen.

(3) Der Bürgermeister wird als Landeshauptmann durch das vom Stadtsenat bestimmte Mitglied vertreten.

(4) Für das Erfordernis der Verwaltungsangelegenheiten von Wien als Land ist von der Gemeinde vorzusehen. Die

betreffenden Ausgaben sind in den Rechnungsabschluß der Gemeinde aufzunehmen.
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